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Gemeinderat 
 

Gemeinderat: 
Informationen aus der Sitzung 

 

bz. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. Januar 2024 

 

- der Weiterführung des Vorprojektes Melioration Mörigen-Täuffelen bis zum Mitberichts-

verfahren der kantonalen Ämter /Fachstellen mit anschliessender Perimeterauflage zu-

gestimmt. Zudem wurde der Tanngraben als künftige Gemeindegrenze zwischen Täuffe-

len und Mörigen definiert, das heisst der Grenzbegradigung zugestimmt. 

 

- die Stellungnahme zur Mitwirkung betreffend Änderung der Naturschutzgebiete beim 

Aare Delta Hagneck / Seestrand Lüscherz verabschiedet.  

Aare Delta Hagneck: Mit der Revision des Naturschutzgebiets sollen die Naturwerte ge-

mäss den gesetzlichen Vorgaben angemessen geschützt und eine naturverträgliche 

Ordnung der verschiedenen Nutzungen ermöglicht werden. Das Naturschutzgebiet soll 

neu vom Zeltlagerplatz der Burgergemeinde Lüscherz bis zum Täuffeler Hafen reichen. 

Die Kiesinsel soll innerhalb des Naturschutzgebiets liegen und die seeseitige Abgren-

zung mit einem Abstand von maximal 450 Metern zum Ufer verlaufen. Der Bereich des 

Kraftwerks soll ausserhalb des Naturschutzgebiets liegen. 

 

- das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2023 genehmigt. Inner-

halb der Auflagefrist erfolgten keine Einsprachen oder Ergänzungsanträge.  

 

- die Weisungen über Reduktion der Lagerbeiträge der Primarschule Täuffelen genehmigt.  

 

- Zur Ergänzung der eingesetzten Arbeitsgruppe «Projekt Turnhalle» einen Bauherrenbe-

rater als Projektkoordinator bestimmt.  

 

- den Kredit von CHF 70’000.00 für den Ersatz des Rasenmähers «Toro« durch einen 

multifunktionalen Kleintraktor genehmigt. 

- Folgende Nachkredite genehmigt:  

- CHF 15'000.00 zur Auszahlung der Überstunden 2023 

- CHF 2'000.00 für die Nachbearbeitung der Baureglementsänderungen aufgrund der 

Überprüfung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Das Bauregle-

ment ist zurzeit beim AGR in der Genehmigungsphase. 

- CHF 4'500.00 für die Ausarbeitung einer Energiebuchhaltung für die kommunalen 

Gebäude als Option zur Energiestrategie. 

 

 

Sprechstunde Gemeindepräsident 

bz. Gemeindepräsident Adrian Hutzli bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, 

mit ihren Anliegen direkt an ihn zu gelangen.  

Wer dieses Angebot nutzen will, kann sich bis spätestens am Dienstag bei der Gemeinde-

schreiberei melden. Die Voranmeldung ist zwingend nötig, damit der Zeitaufwand einge-

schätzt werden kann. Telefon 032 396 06 36 oder E-Mail gemeindeschreiberei@taeuffe-

len.ch.  

 

Die Sprechstunden finden jeden Mittwochnachmittag von 16.00 Uhr bis Open End statt.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
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Tag der offenen Tür 
 

 
 

 

Gemeindeschreiberei 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Schliessung über Ostern 

 

bz. Die Gemeindeverwaltung bleibt ab Donnerstag, 28. März 2024, 16.00 Uhr bis und mit 

Ostermontag den ganzen Tag geschlossen. Ab Dienstagnachmittag, 2. April 2024, stehen 

wir wieder gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage. 

 

Park- und Zufahrtsbewilligung zum See: 
Kontrollen 

 

jh. Bald ist es wieder soweit und die wärmeren Tage laden uns ein, mehr Zeit am See zu 

verbringen. Bei einer Zufahrt mit Ihrem Motorfahrzeug bitten wir Sie, vorgängig eine Park- 

und Zufahrtsbewilligung zu lösen. Diese kann entweder online über bewilligungen.taeuffe-

len.ch oder direkt am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Halten Sie hierfür 

bitte Ihren Fahrzeugausweis bereit. 

 

Parkierte Fahrzeuge werden regelmässig durch den bdg Sicherheitsdienst kontrolliert und 

fehlbare Fahrzeughalter gebüsst (Bussen werden nicht zurückgenommen). Nur dank einer 

konsequenten Kontrolle und den entsprechenden Massnahmen können wir die sehr ge-

schätzte, ruhige und idyllische Landschaft geniessen. 

 

Häckseldienst Frühling 2024: 
Durchführung in der Woche 10 

 

bz. Die Firma Marti AG, Kallnach, führt am Mittwoch, 6. März 2024 (bei Bedarf bis Donnerstag, 

7. März 2024) erneut den Häckseldienst in unserer Gemeinde durch. Deponieren Sie bitte das 

Häckselgut (Baum- und Sträucherschnitt) bis am Mittwoch um 07.00 Uhr an Ihrem offiziellen 

Abfallsammelplatz. Auf Wunsch kann das gehackte Grüngut zur Rücknahme abgefüllt werden. 

Bitte stellen Sie dafür gut gekennzeichneten Behälter bereit oder treffen Sie eine telefo-

nische Vereinbarung mit der Firma Marti AG. 

https://bewilligungen.taeuffelen.ch/pkonline/solutions/omng_pkonline/index.html?a=&kundenid=F49F1CDB-4C3C-4569-ACFB-75D9117B0E3C#pkonline_main
https://bewilligungen.taeuffelen.ch/pkonline/solutions/omng_pkonline/index.html?a=&kundenid=F49F1CDB-4C3C-4569-ACFB-75D9117B0E3C#pkonline_main


 

Weiter bittet die Firma Marti AG, das Kleingut, welches von der Grösse/Länge her nicht un-

bedingt gehäckselt werden muss, im Kompostcontainer zu entsorgen. 

 

Bei Platzproblemen an den Sammelstellen kann das Grüngut auch entlang der Sammeltour 

deponiert werden. Häckselgut ab 4m3 pro Person/Haushalt sowie entlang der Sam-

melroute deponiertes Material melden Sie bitte direkt der Firma Marti AG, Telefon 

032 391 77 35. Informieren Sie unbedingt den Landeigentümer, falls Ihnen der Deponieplatz 

nicht selber gehört und beachten Sie bitte auch die Verkehrssicherheit! 

 

 Die Fahrroute ist uns nicht bekannt, weshalb das Häckselgut bereits am Mittwochmorgen 

überall bereitstehen muss! 

 

 

Finanzverwaltung 
 

Fristverlängerung und Gebühren 
 

aj. Die Einreichefrist der Steuererklärung von Privatpersonen ist der 15. März. Sollten sie 

die Frist nicht einhalten können, denken sie an die Fristverlängerung bei der Steuerverwal-

tung. Sie ersparen sich so unnötige Mahnkosten.  

 

Fristverlängerung Online Schriftlich (E-Mail, Brief) 

Telefonisch oder Schalter 

bis 15. Juli gebührenfrei CHF 20 

bis 15. September CHF 20 CHF 40 

bis 15. November * CHF 40 CHF 60 

für virtuelle Steuersubjekte wie Perso-

nengesellschaften, Erben, Miteigentü-

merschaften 

gebührenfrei gebührenfrei 

* Die Frist kann höchstens bis 15. November verlängert werden. 

 

Kontakt:  

Steuerverwaltung des Kantons Bern, Region Seeland, Bahnhofplatz 10, 2501 Biel/Bienne, 

E-Mail: sl.sv@be.ch, Tel: 031 633 60 01 

 

 

Bauverwaltung 
 

Bootshafen: 
Überwinterung Boote auf Gemeindeparkplatz 

 

km. Wir bitten alle, die den Gemeindeparkplatz zur Überwinterung benützt haben, den Platz 

bis am 30. April 2024 zu räumen und falls nötig zu reinigen. Bitte beachten Sie, dass bei 

Nichteinhaltung des vorgenannten Datums ein Zuschlag von CHF 200.00 pro Monat ver-

rechnet wird. Dies gilt auch für parkierte Bootsanhänger. 

 

 

Bootshafen: 

Neue Zugangsbadges 
 

km. Wie bereits vororientiert, werden die Badges ausgewechselt: 

 

Ablauf: 

 

Sonntag 3. März 2024 Alte Badges funktionieren noch 

Montag 4. März 2024 Programmierung 

Dienstag 5. März 2024 Nur noch neue Badges funktionieren 

 

Umtausch: 

Ab sofort, während den Schalteröffnungszeiten, erhalten Sie gegen den alten Badge und 

Unterschrift des Empfangsscheins einen neuen. 

 



 

Achtung: von den neuen Badges gibt es pro Bootsplatz nur noch zwei. Allfällig weitere 

können Sie zurückgeben und erhalten die Depotgebühr zurück. 

 

 

Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 
 

sm. Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 

öffentlichen Strassen folgende Weisungen zu beachten:  

 

- Bäume, Sträucher und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhal-

tenden Luftraum von 4,50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss eine Höhe 

von 2,50 m freigehalten werden. 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

- Die Hydrantenanlagen müssen jederzeit gut zugänglich sein (Betriebsbereitschaft). 

- Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlicher Strassen und entlang von Radrouten, 

insbesondere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, Bahnübergängen, dürfen höher-

wachsende Bepflanzungen aller Art, inklusive Geäste, die Verkehrsübersicht nicht beein-

trächtigen, weshalb ein je nach den örtlichen Verhältnissen ausreichender Seitenbereich 

freizuhalten ist. 

 

Die Strassenanstösser und Grundeigentümer werden hiermit ersucht, die Vorschriften des 

Strassenbaugesetzes zu beachten und die Bäume und Hecken, wo erforderlich, bis zum 

30. April 2024 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf die vorgeschriebenen 

Lichtmasse zurückzuschneiden. 

 

 

 

 

 


